Termin am   
(Bitte zum Termin den letzten Gebäudeversicherungsbescheid mitbringen)

Checkliste für Übergabevertrag
Bitte ausgefüllt unverzüglich zurückschicken an das betreffende Notariat.

1. Übergeber 
(Vornamen, Name, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf, Anschrift, Familienstand, Telefon, Staatsangehörigkeit und Steuer- bzw. Wirtschaftsidentifikationsnummer):

2. Übernehmer:

(Vorname, Name, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf, Anschrift, Familienstand, Telefon, Staatsangehörigkeit und Steuer- bzw. Wirtschaftsidentifikationsnummer):

3. Übergabeobjekt:

Bitte übersenden Sie uns gleichzeitig eine Grundbuchabschrift neueren Datums. In diesem Falle sind die nachstehenden Angaben nicht zu machen.

Grundbuchamt:

Band:



Heft:



Blatt:

Straße:



Flst.-Nr.:


Eigentümer:

Baujahr: 

(Beschrieb Flst.-Nr., Nutzungsart, Größe; bei Eigentumswohnungen Miteigentumsanteil und Nummer der Wohnung). 

Es ist entweder unverzüglich eine Grundbuchabschrift zu übersenden oder bei Objekten, die im Zuständigkeitsbereich des Grundbuchamts Heidelberg liegen, sind uns die Grundbuchstellen nach Band/Heft oder Blatt rechtzeitig anzugeben (siehe Grundbuchämter).

Bei Wohnungseigentum ist anzugeben, ob eine Verwalterzustimmung erforderlich ist und wer der Verwalter (vollständige Anschrift) ist. 

4. Belastung des Objekts nach dem Grundbuch:
Falls Sie uns gleichzeitig eine Grundbuchabschrift neueren Datums übersenden, sind die Angaben nicht zu machen.

5. Werden die Belastungen des Objekts gelöscht oder übernommen:
Hier ist anzugeben, ob Belastungen vom Übergeber  gelöscht oder vom Übernehmer übernommen werden. 

Anzugeben sind bei Grundpfandrechten, ob auch die zu Grunde liegenden Darlehen übernommen werden, ferner,  wie hoch die  Darlehensbeträge (Valutastand) sind.

6. Werden Rechte vorbehalten ? Wenn ja, welche ?:

z.B. Nießbrauch, Wohnrecht, Rückübertragungklausel, dauernde Last, Rentenzahlung

Falls sich der Übergeber Rechte vorbehält, sind diese anzugeben. Es  empfiehlt sich eine Rücksprache mit dem Steuerberater, um die steuerrechtlichen  Wirkungen zu klären.

7. Ausgleichzahlungen an Geschwister

Falls Geschwister am Termin teilnehmen, wird um Angabe ihrer vollständigen Personalien gebeten

Sind Geschwister direkt auszuzahlen oder erhält der Übernehmer das Objekt ohne Ausgleichspflicht.

Falls ein Ausgleichsbetrag bezahlt wird, woher kommt dieser (Eigenkapital, Darlehen in welcher Höhe, Finanzierung)?
Wann ist der Ausgleichsbetrag zu zahlen, eventuell in welchen Raten? 

Bei Ausgleichzahlungen sollten die weiteren Geschwister, die Auszahlungen erhalten, zum Termin mitkommen und in Ansehung ihrer Ausgleichzahlung auf jegliche Rechte bezüglich der Zuwendung an den Übernehmer verzichten.

Ist die Übertragung auf den späteren Erbteil anzurechnen, 


d.h. soll  der Wert der  Zuwendung beim späteren Erbe des Übernehmers im Hinblick auf  weitere Geschwister berücksichtigt (abgezogen) werden oder erfolgt die Zuwendung ohne jegliche Ausgleichspflicht und Verrechnung im Todesfall, also vorweg.

8.
Ist die Übertragung auf den späteren Pflichtteil anzurechnen.

Es kann bestimmt werden, daß die Zuwendung auf den Pflichtteil des Übernehmers anzurechnen ist. Eine derartige Bestimmung verhindert je nach den Wertverhältnissen von Zuwendung und späterem Erbe, daß der Übernehmer trotz der Zuwendung seinen Pflichtteil auf Ableben eines Übergebers geltend macht.

9.
 Besondere Abreden:

